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Erwägungen

E. 1
A.X.________,

E. 2
Da der angefochtene Entscheid am 26. Januar 2016 zugestellt wurde (Beschwerde S. 3 Ziff.
2), lief die Beschwerdefrist am 25. Februar 2016 ab. Die Eingabe vom 4. März 2016 ist
verspätet.

E. 3
Die Privatklägerinnen sind zur Beschwerde in Strafsachen nur legitimiert, wenn der
angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art.
81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). In erster Linie geht es um Ansprüche auf Schadenersatz und
Genugtuung gemäss Art. 41 ff. OR , die üblicherweise vor den Zivilgerichten geltend
gemacht werden müssen. Richtet sich die Beschwerde gegen die Einstellung oder
Nichtanhandnahme eines Verfahrens, haben die Privatklägerinnen nicht notwendigerweise
bereits vor den kantonalen Behörden Zivilansprüche geltend gemacht. Selbst wenn sie
bereits adhäsionsweise privatrechtliche Ansprüche geltend gemacht haben, werden in der
Einstellungsverfügung keine Zivilklagen behandelt ( Art. 320 Abs. 3 StPO ). In jedem Fall
müssen sie im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der
angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderung auswirken kann. Das
Bundesgericht stellt an die Begründung der Legitimation strenge Anforderungen. Genügt
die Beschwerde diesen nicht, kann darauf nur eingetreten werden, wenn aufgrund der Natur
der untersuchten Straftat ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche Zivilforderung es geht (
BGE 141 IV 1 E. 1.1 mit Hinweisen).

Die Beschwerdeführerinnen verweisen bei der Behandlung der Frage der Legitimation auf
die StPO (Beschwerde S 9 - 12 E. 2). Vor Bundesgericht ist indessen nicht die StPO,
sondern das Bundesgerichtsgesetz BGG anwendbar. Vor Bundesgericht genügt das von den
Beschwerdeführerinnen erwähnte rechtlich geschützte Interesse nicht. Um welche
Zivilforderung es gehen könnte, ist der Beschwerde nicht mit hinreichender Klarheit zu
entnehmen. Insbesondere genügt der Abdruck der Rechnung des Tierspitals den strengen
Begründungsanforderungen nicht, zumal die Beschwerdeführerinnen ausdrücklich
feststellen, "die nicht gewollte Behandlung des rechten Fusses" sei auf der Rechnung gar
nicht aufgeführt (vgl. Beschwerde S. 11/12). Gesamthaft gesehen ist die Legitimation der
Beschwerdeführerinnen nicht dargetan. Folglich ist auf die Beschwerde im Verfahren nach
Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 4



Die Gerichtskosten sind den Beschwerdeführerinnen je zur Hälfte unter solidarischer
Haftung aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG ).
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